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26.6.2017 

An das Spitalamt (SPA) des Kantons Bern 

Aufsichtsrechtliche Anzeige gemäss Art. 101 Abs. 1 VRPG 

Sehr geehrte Damen und Herren 
Gemäss beigelegtem Schreiben Punkt 4 bietet Herr Steffen Berger Vorhautamputationen 
an, bei welchen keine medizinische Notwendigkeit vorliegt. Es ist daher davon auszuge-
hen, dass solche Vorhautamputationen am Inselspital auch durchgeführt werden. 

Körperverletzungen, bei denen keine medizinische Notwendigkeit vorliegt, sind wider-
rechtlich. Die körperliche, insbesondere die genitale Unversehrtheit stellt ein absolut 
höchstpersönliches Recht dar, weshalb Eltern in diesem höchstpersönlichen Bereich für 
ihr urteilsunfähiges Kind nicht strafausschliessend einwilligen können.1 

Wir erstatten hiermit gemäss Art. 101 Abs. 1 VRPG gegen Herrn Berger und diese Be-
schneidungspraxis Anzeige. 

Vorhautamputationen, bei denen keine medizinische Notwendigkeit vorliegt, sind sofort 
zu stoppen und strafrechtlich zu verfolgen. 

Es ist uns gemäss Art. 101 Abs. 2 VRPG Auskunft über die Erledigung der Anzeige zu 
geben. 

Freundlichen Grüssen 
Christoph Geissbühler 
Pro Kinderrechte Schweiz 
 

																																																								
1 Eine ausführliche rechtliche Beurteilung der Vorhautamputation ohne medizinischen Notwendig-
keit auf der Grundlage medizinischer Fakten findet sich: 
www.pro-kinderrechte.ch Rubrik: "Recht" 




